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22. Kundmachung: Änderung des Statutes der Wiener Hypotheken-Anstalt. 

22. 

Kundmachung vom 31. Mai 1974, betreffend 
die Änderung des Statutes der Wiener Hypo

theken-Anstalt 

Der Wiener Landtag hat in seiner Sitzung am 
31. Mai 1974 zur Pr.Z. 1402 auf Grund der Ge
nehmigung des Bundesministeriums für Finanzen 
vom 27. März 1974, ,z. 308.494-18/74, nach
stehende Änderungen des Statutes der Wiener 
Hypotheken-Anstalt, verlautbart im Gesetz
blatt der Stadt Wien Nr. 24/1936, beschlossen: 

1. Die Überschrift hat zu lauten: 
„Statut der Wiener Landes-Hypothekenbank" 

2. § 1 hat zu lauten: 

„Die Wiener Landes-Hypothekenbank (früher 
Wiener Hy.potheken-Anstalt) - im folgenden 
kurz „Bank" genannt - ist eine öffentlich-recht
liche Kreditunternehmung und hat die Aufgabe, 
den Geld- und Kreditverkehr, im besonderen 
den Real- und Kommunalkredit, zu fördern." 

3. § 2 hat zu lauten: 
„(1) Die Bank ist berechtigt, folgende Ge

schäfte zu betreiben: 

A. Hypotheken- und Kommunalgeschäft: 

1. Hypothekardarlehen auf unbewegliche 
Güter im Bundesgebiet zu gewähren, ein
zulösen und zu belehnen; 

2. Darlehen an den Bund, die Bundeshaupt
stadt Wien, die Länder, Gemeinden, Ge
meindeverbände und andere umlagenbe
rechtigte Körperschaften des öffentlichen 
Rechts zu gewähren, einzulösen und zu 
belehnen. Gleiches gilt für Darlehen an 
andere Darlehensnehmer, wenn für diese 
Darlehen eine der vorstehend genannten 
Körperschaften ein Zahlungs- oder Bürg
schaftsversprechen übernimmt; 

3. Pfandbriefe und Kommunalschuldver
schreibungen auszugeben. 

B. Einlagengeschäft: 

1. Spareinlagen, Kündigungsgelder, feste 
Gelder und Gelder gegen Kassenscheine 
sowie Gelder in laufender Rechnung an
zunehmen; 
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2. zweckgebundene Darlehen (Kredite) von 
Kreditunternehmungen und öffentlichen 
Stellen sowie mit Genehmigung der Auf
sichtsbehörde sonstige Darlehen (Kredite) 
aufzunehmen un'd weiterzuleiten; 

3. kurzfristige Kredite zur vorübergehen
den Geldbeschaffung nach den vom Ku
ratorium aufzustellenden Richtlinien auf
zunehmen. 

C. Sonstige bankmäßige Geschäfte: 

1. eigene Schuldverschreibungen und andere 
nach dem Gesetz zur Anlage von Mündel
geldern geeignete Wertpapiere sowie 
über Beschluß des Kuratoriums sonstige 
Schuldverschreibungen für eigene Rech
nung zu kaufen und zu verkaufen; 

2. Kredite in laufender Rechnung unter 
den in A Punkte 1 und 2 festgelegten 
Bedingungen zu gewähren; 

3. Darlehen und Kredite in laufender Rech
nung gegen Verpfändung von eigenen 
Schuldverschreibungen und anderen 
mündelsicheren, an einer inländischen 
Börse notierten Wertpapieren sowie von 
eigenen Einlagebüchern zu gewähren; 

4. Zinsscheine jener Wertpapiere, deren Be
lehnung der Bank gestattet ist, und ver
loste Wertpapiere dieser Art zu eskon
tieren; 

5. Darlehen und Kredite in laufender Rech
nung an vertrauenswürdige physische 
und juristische Personen gegen aus
reichende Sicherstellung, insbesondere 
gegen Bürgschafts- oder Akzept-Deckung, 
zu gewähren und in diesem Rahmen 
Haftungen zu übernehmen; 

6. kurz- und mittelfristige Personalkredite 
(Darlehen und Kredite in laufender 
Rechnung) an vertrauenswürdige Per
sonen zu gewähren. Die Summe dieser 
Kredite darf 4 v. H. des gesamten Ein
lagenstandes der Bank, der einzelne Kre
dit 50.000 S nicht überschreiten. 
Die Gesamtsumme der nach den vor
stehenden Punkten 5 und 6 gewährten 
Kredite darf 10 v. H. des gesamten Ein
lagenstandes nicht übersteigen; 
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